
 

 

 

Corona-Regelungen  
 

 

➢ Alle Besucher/ externe Dienstleister dürfen die Einrichtung 

ungeachtet ihres Impfstatus nur betreten, wenn ein negatives 

Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, vorliegt. 

 

➢ Besuchs- und Testzeiten sind:  
 

Mo-Fr.: 8-12.30 + 14-17.30 Uhr  

Sa + So + Feiertage (auch 24.12 + 31.12):  

9.30-11.30 Uhr sowie 14-17.30 Uhr 

 

➢ Für alle Besucher/Externe Dienstleister gilt die Maskenpflicht 

(medizinische Maske oder FFP 2)  

 

➢ Jeder Besucher/Externer Dienstleister muss bei Eintritt ins WSC 

einen Screeningbogen ausfüllen.  

Werden bei Besuchern Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion 

festgestellt oder verweigern sie eine Mitwirkung am Kurz-

screening, ist ihnen der Zutritt zur Einrichtung zu verweigern. 

 

➢ Hygienestandards sind einzuhalten! (Tragen der Maske, Abstand 

halten, Händedesinfektion durchführen!) 

 

➢ Besuche sind zeitlich unbeschränkt. Die Zahl der Besucherinnen 

und Besucher ist nicht beschränkt. 

 

➢ Besucher haben zu allen anderen Personen als der besuchten 

Person einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 
 

 

BITTE BEACHTEN: 

 

Halten Sie bitte 1,5 m Abstand. 

getestet (< 24 h)                                        

wir testen Sie! 

 

Tragen Sie Ihre FFP2 /medizinische 

Maske. 


